
?� )()� 
der Abgeord.net�n . . und &enossen 

ANTRAG 

XIX. GP ... NA 
Nt . ,;f 22 "- JA 
'* 1 6, Dez. 1994 

b�trcffend ein Bundesgesc!tz, mit dem das Krnftfahrgesetz 1967 geändert ..-;;rc.l 

Der Nationalrat wolle beschließen; 

Bundesgesetz, mit dem das Krantahrgesetz 1967 ge�dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Kraftfahrgeser.z 1967, RGR1.Nr 267. zuleut geandt:!rtdurch dasBundesg�$etz, BGHI.Nr. 
743/1994, \\:;rd \\'ie folgt geändert: 

I. Tm � 66At:ls., Z \\-ird � � am E.!lskskt J.it.r� "odt:r"er��tn und fol!!cndc 
lit. i angefüzt: 

"i) im Ortsgebiet djeJeweiis zulassige J-röchstgeschwinciigkeit un'l mehr als 40 killlh 
Übl::TscMttt:!n haroder außerhalh de� Ortc;gebiets die dort :.t:ulässige 

Höchsttesch�1nd.igkeit um mehr als 50 kmIb überschritten hat " 

"(3) 1m falle d�t I!rstmaligt;n Begehung einer Übertretung im Smne des'� 66 Abs. 2 
lit. e. sofern die Person bei aegehung dieser Übertretung nicht einen Verkehrsunfall 

"erschuldet hat. oc.lt:!r der ersonaligcn Begehung einer Übertrerung im Sinne des § 66 
Ans. 2 ltt 1. sofern dJC Übemetung nicht unter besonders gefahrlichen Verhältnissen 

oder unter besonderer R ücksichtslosigk.�il ge�no.ber anderen Straßenbenüt7.em 
begangen worden ist. ist die im Abs. 2 angefuhrte Zeit mit vier Wochen festzUsl!tZe�: 
d\cs gdt auch hinsichtlich 1!1nc:r neuerlichen Degehung einer Übertretung im Sinnt: . 
des � 66 Abs, 2 lit. c oder ht l,jedC\Ch nur. w�nn dit: Stnfe einer früheren dcrartlgen . " . 
ÜbernerunS\im Ze�llnktder Einleitung des Verf�hrens iryerster Instanz getilgt i!)t." 
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Begründung: 

ImJahr 1993 haben sich in Österreich 41.791 Stra enverkehrsuntllle mit Personenschaden 

ereignet. Dabei wurden 54.987 Personen verletzt und .nicht weniger al s 1283 Personen 
getötet. Mitdieser Unfal l bilanz liegt Österreich im internationalen Verg leich unter den aus 
Sicht der Stra enverkehrs sicher heit ungünstigsten Ländern Europas. 

NebenderAlkoholprob lematik ist überhöhte Fahrgeschwindigkeit eine der · 
Hauptunfallursachen in Österreich. Bei den UnflUien m i t  Per sonenschäden (Unfälle mit 

Verletzten und/oder Getöteten) des Jahres 1993 werden die fahrgeschwindigkeit srelevan ten 

Unfallumstände "Fahren auf der falschen Fahrbah nseite" (Kurvenschneiden). "Jä hes 
Abbremsen", "Schleudern, Rutschen", "Abkommentl (von der Fahrbahn) und "Auffahren" 

. (auf ein fB.hrendes oder stehendes Kfz) insgesamt nicht weniger a]s 33.S00riüügenannt. 
Drastische Geschwindigkeitsüberschreitungen gehören zu den geflhrlichsten.und 

. . ·
folgenschwersten Verkehrsdelikten. sowohl im OI1sgebiet als auch im Freiland . .. 

Ein auch nur kurzfristiger Entzug der Lenkerberechtigung al s Folge ei nes solchen besonders 

gefährlichen Del iktes gehört erfahrungsgemä zu den wirksamsten general- ltIld 
spezü:lpräventiven Ma nahmen um sol che Delikte hintanzuhalten. überdies entfaltetdiese 
Ma nahmeeine gleichmä ige Wirkung auf alle Verkehrsteilnehmer. unab hängig von deren 

persönlicherftnanzieller Lage. Es erschein t daher angesichts des dringenden Erfordernis ses 

einer Erhöhung der Verkehissjcherhe�t geboten .. zusätzlich zu den je nach Höhe der 

Geschwindigkeitsüberschreitung derzeit gestaffelten Geldst.rafen- für drastische 

Geschwindigkeitsüberschreitungen; eine Entziehung der Lenkerberechtigung auf vier 
Wochen ex legevorzusehen . 

. . 
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